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Einleitung 

§ 343 BGB enthält hinsichtlich des zulässigen Umfangs von Vertragsstrafen 
folgende Bestimmung: 

(1) Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des 
Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Bei 
der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte Interesse des Gläubigeis, 
nicht bloß das Vermögensinteresse, in Betracht zu ziehen. Nach der Entrichtung 
der Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen. 

(2) Das gleiche gilt auch außer den Fällen der §§ 339, 342, wenn jemand eine 
Strafe für den Fall verspricht, daß er eine Handlung vornimmt oder unterläßt 

Die Norm gestattet also richterliche Eingriffe  in die von den Parteien getrof-
fene Vereinbarung und stellt folglich eine Ausnahme vom Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit  dar. Die Vertragsfreiheit  tritt zurück, um die gestörte materielle 
Vertragsgerechtigkeit wieder herzustellen. Solche Durchbrechungen der Ver-
tragsfreiheit  im Dienste der ausgleichenden Gerechtigkeit sind im geltenden 
Recht vergleichsweise seltene Ausnahmefälle. Das Zivilrecht geht von dem 
Grundsatz aus, daß der Vertrag seiner Idee nach bereits die Selbstbestimmung 
beider Parteien verwirklicht. Beide Seiten müssen der Vereinbarung zustimmen 
und werden das in der Regel nur dann tun, wenn ihre Interessen hinreichend ge-
wahrt sind. Daher liegt im Prinzip der Vertragsfreiheit  der Gedanke des Interes-
senausgleichs begründet, nach dem jede Seite ihren Vorteil findet und niemand 
unverhältnismäßig benachteiligt wird. Häufig findet sich dafür die Bezeichnung 
"Richtigkeitsgewähr" 1 . 

Daß durch einen Vertrag ein einigermaßen gerechter Interessenausgleich 
herbeigeführt  wird, kann allerdings nur erwartet werden, wenn keine Seite der 
anderen aufgrund wirtschaftlicher  Übermacht oder infolge einer Notlage ihre 
Bedingungen diktieren kann. Das BGB trägt diesem Umstand Rechnung, indem 
es die Vertragsfreiheit  durch zwingende Normen und durch die Generalklausel 
des § 138 BGB einschränkt2. 

1 Lorenz,  Schuldrecht I, § 61, S. 78; Flume,  Rechtsgeschäft, S. 7 f.; Luig,  Vertragsfreiheit  und 
Äquivalenzprinzip im gemeinen Recht und im BGB, Festgabe für Coing (1982), S. 171. 

2 Lorenz,  Schuldrecht I, § 61, S. 78. 



2 Einleitung 

Auch wenn zwischen den Vertragspartnern kein meßbares Ungleichgewicht 
besteht, wird aber nicht immer ein als gerecht empfundener Ausgleich erzielt 
werden. Eine Partei kann stets ihr Interesse falsch einschätzen, die Situation 
verkennen oder auch einfach unaufmerksam sein. Dies nimmt das Zivilrecht um 
der Selbstbestimmung des mündigen Bürgers willen hin3. In der Regel wird eine 
vertragliche Vereinbarung daher keiner Äquivalenzprüfung unterzogen. 

§343 I 1 BGB durchbricht diese Regel. Es gibt allerdings auch andere 
Rechtsgebiete, in denen der Grundsatz der Vertragsfreiheit  mehr oder weniger 
weitreichend eingeschränkt ist. Folgende Beispiele sollen verdeutlichen, in wel-
chen Rahmen das richterliche Ermäßigungsrecht für Vertragsstrafen  eingeordnet 
werden muß. 

Zu nennen ist insbesondere das Mietrecht. Im Bereich der Wohnraummiete 
stellt das Zivilrecht eine Reihe von Vorschriften zur Verfügung, die der Siche-
rung der ausgleichenden Vertragsgerechtigkeit dienen. Neben den Kündigungs-
schutzvorschriften der §§ 556 a, 564 b BGB sind insbesondere die §§ 1,2 MHG 
zu nennen, die eine Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung verbieten und 
die Mieterhöhung an den Rahmen der örtlichen Vergleichsmiete binden. Da-
durch wird ein bestehendes Mietverhältnis vor ungewöhnlich großen Verschie-
bungen des Preis-Leistungsverhältnisses geschützt. Ein noch viel weitreichende-
rer Einfluß auf die inhaltliche Ausgestaltung des Mietvertrages ergibt sich aus 
dem sog. öffentlichen Wohnungsrecht. So ordnet § 1 in WoBindG eine echte 
Preisbindung für Wohnungen an, die mit öffentlichen Mitteln gefördert  wurden. 
Vergleichbare Regelungen finden sich in §§ 87 a, 88 a bis d des 2.WoBauG. 
Nicht zu vergessen ist schließlich § 5 WiStG, der die Forderung unangemessen 
hoher Entgelte für die Vermietung von Wohnräumen verbietet und über § 134 
BGB zur Nichtigkeit der entsprechenden Verträge führt4. 

Eine gewisse Form der Inhaltskontrolle findet auch im Versicherungsrecht 
statt. So kann nach § 41 a W G eine Prämie herabgesetzt werden, wenn die Um-
stände, die eine erhöhte Gefahr begründet haben, zwischen Antragsstellung und 
Annahme wegfallen. Auch hier geht es um eine Korrektur für nachträglich ein-
getretene Verschiebungen im Äquivalenzverhältnis. Daneben gibt es gerade im 
Versicherungsrecht eine Fülle staatlicher Einwirkungsmöglichkeiten im Rahmen 
der Erteilung von Geschäftserlaubnissen (§§ 5 ff.  VAG) und der laufenden Auf-
sicht (§§ 81 ff.  VAG). Häufig anzutreffen  sind beispielsweise Konstellationen, 

3 Lorenz,  Schuldrecht I, § 61, S. 79. 
4 U.  Hübner,  "Der geiechte Preis", Festschrift für Ernst Steindorff,  S. 589/595. 



Einleitung 

in denen die Tarife der Versicherungsunternehmen staatlicher Genehmigung 
unterliegen (§ 8 PflVG)5. 

Im Kaufrecht finden sich ebenfalls Schutzvorschriften zur Vermeidung schlei-
chender Preiserhöhungen nach Vertragsschluß. § 11 I Nr. 1 AGBG verbietet 
Preiserhöhungsklauseln in AGB bei kurzfristig  abzuwickelnden Verträgen. In 
Zusammenhang damit steht auch die Regelung des Art. 1 § 1 I und V der VO 
zur Regelung der Preisangaben6. Danach ist der Verkäufer  dazu verpflichtet, 
seine Waren stets mit Endpreisen auszuzeichnen. Im Ergebnis bleibt der Schutz 
jedoch auf die Einhaltung einer gewissen Preistransparenz beschränkt, ohne in 
die materielle Vertragsgestaltung einzugreifen. 

Wesentlich intensiver ist die Kontrolle demgegenüber im Arbeitsrecht. Hier 
ist das Preis-Leistungsverhältnis in aller Regel bereits durch die Lohnregelungen 
der Tarifverträge  bestimmt. Sollte ausnahmsweise einmal kein Tarifvertrag  ein-
greifen, so gilt jedenfalls als Auffangnorm  § 1 II des Gesetzes über die Festle-
gung von Mindestarbeitsbedingungen. Danach können Entgeltregelungen im 
Verordnungswege festgelegt werden. Bei einzelnen, durch ungerechte Lohnver-
einbarungen besonders gefährdeten Gruppen von Arbeitnehmern findet eine di-
rekte staatliche Überwachung des Arbeitslohnes statt. Eine solche Regelung fin-
det sich beispielsweise in § 23 HeimarbeiterG. Nicht zuletzt wird das vertragli-
che Äquivalenzverhältnis durch zwingende Schutzvorschriften beeinflußt, etwa 
durch § 1 BUrlaubsG oder § 3 AZO. Auch hier ist also eine Überlagerung durch 
Schutzvorschriften des öffenlichen Rechts zu verzeichnen. 

Hinzuweisen ist ferner  auf § 91 Nr. 3 GrdstVG, wonach die Genehmigung zu 
einer Grundstücksveräußerung verweigert werden kann, wenn ein grobes Miß-
verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht. Eine gewisse Inhalts-
kontrolle besteht auch im Bereich des Güterkraftverkehrs.  Nach §§ 20 ff.  GüKG 
sind die Tarife genehmigungsbedürftig. 

Wenn man die genannten Beispiele wertet, so gelangt man zu folgender Ein-
sicht: Das Zivilrecht ist gegenüber direkten Eingriffen  in das Äquivalenzver-
hältnis zurückhaltend. Eine gewisse Kontrolle ergibt sich meist nur aus § 138 
BGB. In einigen wenigen Fällen findet zumindest ein Schutz gegen nachträgli-
che Veränderungen zu Lasten einer Vertragspartei statt (§ 2 MHG). Ganz we-

5 Vgl. dazu im einzelnen: U.  Hübner,  "Der gerechte Preis", S. 589/603 ff.  mit zahlreichen 
weiteren Beispielen. 

6 BGBl. 19851, S. 580 ff. 


